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Die AK ist Ihre Stütze in 
schwierigen Zeiten! 

Von Arbeit über Bildung bis Steuer:

„Wir wissen, wo der 
Schuh drückt. Nehmen 
Sie unser kostenloses 
Service in Anspruch!“
AK-Präsident Günther Goach
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tipp-TOP

EDITORIALLiebe Leserin, lieber Leser! 
Auch wenn wir uns alle die so genannte alte Norma-
lität herbeiwünschen: die Pandemie hat uns noch im 
Gri� . Und das merken unsere Experten vor allem in der 
täglichen Beratung und in den vielen Gesprächen mit 
den Menschen. Wir wissen daher, wo die Probleme lie-
gen, und können mit unserem Service gegensteuern 
und dazu beitragen, dass Sie als Arbeitnehmer und 
Konsument zu Ihrem Recht kommen! Verstehen Sie 
dieses Magazin als Zusatzangebot: Sie fi nden darin 
nicht nur wertvolle Tipps, wir zeigen Ihnen auch, wie 
weit unsere Hilfestellung für Sie reichen kann. Bleiben 
Sie gesund! Herzlichst, 

Ihre Redaktion

arbeiterkammer@akktn.at
kaernten.arbeiterkammer.at
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15 zusätzliche   Stunden für 80 Klassen

Gemeinsam aus dem Lockdown

Kißlinger designierte AK-Direktorin

Am 26. Februar präsentierte die 
Interessengemeinscha�  „Gemein-
sam aus dem Lockdown“ ihre Vor-
schläge für die Ö� nung der Gas-
tronomie. Ziel der Initiative ist es, 
gemeinsam mit Vertretern aus den 
Bereichen Wirtscha� , Religion, 
Wissenscha�  und Politik faktenba-
sierte Wege aus der Krise zu erar-
beiten, welche in Zukun�  ein siche-
res Wirtscha� en ermöglichen und 
einen 4. Lockdown verhindern sol-
len. „Wir haben eine prekäre Situa-
tion, auch bei den Arbeitnehmern. 

In Kärnten haben wir rund 30.000 
Menschen ohne Job. Alle müssen 
dazu beitragen, dass Möglichkeiten 
gescha� en werden, um so schnell 
wie möglich aus diesem Lock-
down herauszukommen“, betonte 
AK-Präsident Günther Goach als 
einer der Redner. „Schauen wir, 
dass wir die Menschen wieder aus 
dem Keller holen! Ö� nen wir end-
lich geordnet und mit Konzepten 
die Gastro und den Tourismus“, 
forderte ÖGB-Präsident Hermann 
Lipitsch.

Die AK Kärnten bekommt erstmals eine Direktorin. Susanne Kißlinger, 
bislang Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht, übernimmt die 
Funktion mit 1. Oktober von Winfried Haider, der in Pension geht. Die 
formale Bestellung erfolgt in einer Vorstandssitzung im April 2021. 
Haider ist seit 1982 in der AK Kärnten beschä� igt und seit 2004 Di-
rektor. Kißlinger leitete von 2011 bis Ende 2016 den AK-Konsumenten-
schutz. Es folgte die Bestellung zur Leiterin der Abteilung Arbeits- und 
Sozialrecht. Die studierte Juristin ist 48 Jahre alt, hat einen Sohn und 
lebt in Klagenfurt. Susanne Kißlinger: „Ich liebe Herausforderungen 
und freue mich auf die neue Aufgabe. Die Zeiten sind sehr herausfor-
dernd, ich will das Haus gut und ordentlich leiten.“ 

Der Schulunterricht im Schichtbe-
trieb sowie die Zeit der Fernlehre 
haben besonders Volksschüler der 
1. und 2. Schulstufe in den vergan-
genen Monaten vor große Heraus-
forderungen gestellt. Es gilt vieles 
zu vertiefen, da die Kinder bis dato 
überhaupt noch sehr wenig Zeit in 
der Schule anwesend waren. Hilfe 
leistet hier nun die AK Kärnten: 

„Mit der AK-Lernhilfe � nanzie-
ren wir insgesamt 80 ausgewählte 
Schulklassen an 40 Standorten 
in Kärnten, 15 Wochen lang je-
weils eine Förderstunde in Lesen, 
Schreiben und Rechnen“, fasst 
AK-Präsident Günther Goach das 
Projekt zusammen, das in Koope-
ration mit der Bildungsdirektion 

für Kärnten und den Kärntner 
Volkshochschulen abgewickelt 
wird. Der Zusatzunterricht � n-
det in diesem Schulsemester in 
der Lernumgebung der Kinder 
statt, durchgeführt vom jeweiligen 
Lehrpersonal der Schule. Die Kos-
ten für die jeweils 15 zusätzlichen 
Schulstunden übernimmt die AK.

„Vor allem im Bereich der Grund-
kompetenzen – Lesen, Schreiben, 
Rechnen – ist es von elementarer 
Bedeutung, sicherzustellen, dass 
jedes Kind – unabhängig von der 
Förderung durch das Elternhaus – 
in dieser speziellen Lernsituation 
bestmögliche Unterstützung er-
hält“, begrüßt auch Bildungsdirek-
tor Robert Klinglmair das Projekt.
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Ja, es reicht. Es reicht wirklich. Nach einem Jahr Pande-
mie sind selbst die hartgesottenen Optimisten angeschla-
gen, und selbst die Geduldigsten unter uns legen ihre 
stoische Ruhe ab. Jetzt lassen die Einschränkungen und 
mühseligen Entbehrungen niemanden mehr kalt. Man 
kann es drehen und wenden, wie man will: Wir alle haben 
die Nase voll von Corona.

Und dennoch: Jetzt heißt es, nicht nachlassen. Die neuen 
Mutationen sind teils leichter übertragbar und schwerer 
im Verlauf. Gerade jetzt ist es wichtig, sich an die Maß-
nahmen zu halten. Maske tragen, Abstand halten und 
testen – solange wir nicht alle eine sichere Schutzimpfung 
erhalten haben, bleibt uns nichts anderes übrig. Gerade 
jetzt ist es wichtig, Corona nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen, es ernst zu nehmen. Für konsequentes Handeln 
werden wir auch belohnt werden: Ö� nungsschritte sind 
der Lohn für Disziplin und Ausdauer. Aber wir haben 
auch gesehen, was ein zu viel zu frühes Ö� nen anrichten 
kann. Daraus müssen wir lernen: Jede Ö� nung verlangt 
auch von jedem von uns ein Maß an Verantwortung, das 
Einhalten der notwendigen gesundheitlichen Schutzmaß-
nahmen. 

Wenn wir alle konsequent bleiben, rückt das nächs-
te Training oder Match näher, der nächste Ka� ee oder 
das nächste Bier in grei� are Nähe, wird der ungestörte 
Schulbesuch wieder möglich, rocken wir bald wieder ein 
Konzert oder genießen einen � eaterbesuch. Kurz gesagt: 
Wenn wir uns alle an die Maßnahmen halten und unse-
ren Beitrag leisten, kann unser Leben Schritt für Schritt 
wieder so werden wie früher.
Besonders wichtig ist es jetzt, für unsere Kinder und Ju-
gendlichen da zu sein. Immer mehr Studien und Erhe-
bungen zeigen alarmierende Ergebnisse, wie es unserem 
Nachwuchs geht. Nehmen wir Rücksicht, haben wir ein 
o� enes Ohr und eine starke Schulter, seien wir für ein-
ander da. Besondere Zeiten erfordern besondere Maß-
nahmen: Jetzt ist die Gelegenheit, zu beweisen, dass wir 
gemeinsam alles scha� en können. 

Nimm Corona ernst!
AK-Präsident Günther Goach

tipp-KONKRET

15 zusätzliche   Stunden für 80 Klassen
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Winfried Haider übergibt mit 1. Oktober 2021 die Direktion an Susanne Kißlinger.
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Die Volksschule St. Andrä im Lavanttal nimmt die Lernhilfe der AK bereits in Anspruch. 
Gemeinsam mit Lehrerin Conny Jäger und Direktorin Melitta Sokoll (rechts) vertiefen die 
Kinder der ersten Klasse ihre Schreib- und Rechenkünste und sind sichtlich stolz darauf!
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Für eine no�  engere Zusammenarbeit � nden zusätzli�  zu den Plattformsitzungen des TEP vierteljährli�  
Arbeitsmarktgipfel statt. Ziele: Arbeitsmarkt stärken, Jobs s� a� en, sinnvolle Bes� ä� igung vermitteln.

Kärntner Arbeitsmarktgipfel: 
Strategien aus der Krise 

Landeshauptmann-Stellver-
treterin Gaby Schaunig und 
Arbeiterkammer-Präsident 
Günther Goach setzen auf 

Zusammenarbeit: „Auch wenn, 
vor allem � nanziell, nicht immer 
alles möglich ist: Wir verhandeln 

auf Augenhöhe und versuchen, 
positive Beschlüsse für die Kärnt-

ner Beschäftigten zu erreichen.“

Ende März fand in Kärnten der erste Ar-
beitsmarktgipfel statt. Dieser wurde von 
allen Beteiligten zur Chefsache erklärt. 
Vertreten waren: Landeshauptmann Peter 
Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin 
Gaby Schaunig, Arbeiterkammer-Präsi-
dent Günther Goach, ÖGB-Landesvor-
sitzender Hermann Lipitsch, Wirtscha� s-
kammer-Präsident Jürgen Mandl, 
AMS-Landesgeschä� sführer Peter We-
denig und Timo Springer, Präsident der 
Industriellenvereinigung. Einbindung sei 
oberste Prämisse bei der Bewältigung ei-
ner Krise, betonten Kaiser und Schaunig: 
„Für uns ist es besonders wichtig, uns mit 
den Interessenvertretungen regelmäßig 
auszutauschen, um mit dem AMS schnell 
Handlungsschritte und zukun� sweisende 
Initiativen einleiten zu können.“ 

Angespannte Lage am  Arbeitsmarkt
Die Lage am Arbeitsmarkt sei weiterhin 
angespannt, die Kurzarbeit zentrales Ins-
trument, um Beschä� igung abzusichern, 
berichtete AMS-Chef Wedenig: „Es zei-
gen sich große Branchenunterschiede: 
Während die Produktion und der Bau gut 
ausgelastet sind, sind die Tourismus- und 
Freizeitwirtscha�  massiv getro� en und 
damit viele Unternehmen und Arbeits-
krä� e entlang dieser Wertschöpfungsket-
te wie Zulieferer, Bäckereien, Catering-
Firmen und mehr.“ Für das AMS sei 
eine enge Zusammenarbeit wichtig, um 
weiterhin der Verfestigung von Arbeitslo-
sigkeit entgegenzuwirken, Unternehmen 
zu unterstützen und Beschä� igung ab-
zusichern, betonte Wedenig: „Wir wollen 
so rasch wie möglich wieder das gute Ar-
beitsmarktniveau von 2019 – wie vor der 
Corona-Krise – erreichen.“   

Sicherheit durch Informationen 
Von „heiß laufenden Telefonen“ berichtete 
AK-Präsident Goach: „Wir verzeichneten 

allein am Freitag vor der Schließung Her-
magors über 200 Anrufe von Beschä� ig-
ten, die sich zu den Tests und arbeitsrecht-
lichen Aspekten informierten. Wir orten 
eine große Unsicherheit und wünschen 
uns mehr, bestenfalls lückenlose, Infor-
mation.“ Für die Menschen in Arbeitslo-
sigkeit sei es – ein Jahr nach Beginn der 
Pandemie – � nanziell knapp geworden. 
Die Lösung, so Goach: „Das Arbeitslosen-
geld muss auf 70 Prozent angehoben wer-
den, sonst treibt man Menschen unschul-
dig in den Ruin.“ Noch stärker betro� en 
seien jene, die mit Trinkgeld ihr Gehalt 
au� essern, was  spätestens seit Novem-
ber komplett entfällt. Junge Menschen 
und Lehrlinge würden extrem leiden, was 
besonderer Maßnahmen bedürfe. Die er-
folgreiche Lehrlingsmesse und die rege 
Teilnahme an den Angeboten der Berufs- 
und Bildungsorientierung zeige, wie hoch 
der Bedarf an Berufsorientierungsmaß-
nahmen sei – diese müssen forciert und 
allen Jugendlichen zugänglich gemacht 
werden. „Wir dürfen keinen zurücklassen: 
Jede und jeder ohne Job soll jetzt entspre-
chend ausgebildet werden, um auf eine 
freie Stelle – und jene Stellen, die wie-
der frei werden – vermittelt werden zu 
können.“ 

Freie Stellen quali� ziert besetzen
Besorgt zeigte sich WK-Präsident 
Mandl: „Die Krise hat die struk-
turellen Probleme des Kärnt-
ner Arbeitsmarktes aufgezeigt 

und die zunehmende Lücke zwischen Be-
schä� igungslosen und seitens der Betriebe 
vergeblich gesuchten quali� zierten Fach-
krä� en verstärkt.“ Gemeinsam müsse es 
gelingen, diesen Mismatch zu verringern,  
sicherte er jede notwendige Unterstüt-
zung zu: „Jede Kra� anstrengung, die-
sen Gap zwischen Arbeitskrä� eangebot 
und -nachfrage mittels Quali� kations-
programmen zu verkleinern, nützt den 
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„Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Politik, 

Sozialpartnern und AMS ist 
österreichweit einzigartig“, 

wissen die Kärntner Vertreter 
der Institutionen zu berich-

ten – Arbeitsmarktgipfel und 
Regierungssitzungen mit 

Sozialpartnern garantieren 
zeitnahe, nachhaltige 

Lösungen.

arbeitsuchenden Menschen, den mitar-
beitersuchenden Unternehmen und dem 
Lebensstandort Kärnten.“ 

Verfügbare Fachkräfte entscheidend
Die IV bezeichnete die aktuelle konjunk-
turelle Situation als gut, 67 Prozent der 
Kärntner Industriebetriebe meldeten im 
vierten Quartal des Vorjahres eine po-
sitive Geschä� slage. Die Einschätzung 
für den Sommer sei aber sehr vorsichtig, 
berichtete Präsident Springer: „Nur noch 

18 Prozent rechnen mit einer guten 
Geschä� slage.“ Entscheidend 

sei die Entwicklung 
beim Export, der 

wiederum von 
Reisemöglich-
keiten von 
S ch lü sse la r-
beitsk rä f ten  
abhängig ist, 
daher for-
derte er eine 
Vorreihung 
dieser Be-
schäf t ig-

ten im Rahmen der Kärntner Impfstrate-
gie. „Viel wird von der Verfügbarkeit von 
Fachkrä� en abhängen“, betonte der IV-
Präsident: „Mehr als ein Drittel der Kärnt-
ner Industrieunternehmen betont, dass 
Fachkrä� e für den Weg der Betriebe aus 
der Krise sehr wichtig sein werden. Gleich-
zeitig werde es immer schwerer, diese zu 
� nden.“ Fast ein Drittel der Unternehmen 
beklagt, dass die Zahl der Bewerbungen 
und 19 Prozent beklagen, dass die Qualität 
der Bewerbungen abgenommen habe. 

Herzensangelegenheit Lehrlinge
Das � ema Lehrlingsausbildung ist für 
ÖGB-Vorsitzenden Lipitsch eine Her-
zensangelegenheit: „Es ist unsere P� icht, 
jungen Menschen Lehr- und Ausbildungs-
plätze zu bieten.“ Er strebt eine Schwer-
punktsetzung in der von der Pandemie 
gerüttelten Tourismusbranche an. Immer 
mehr Fachkrä� e verlassen aufgrund der 
Unsicherheit die Branche und orientieren 
sich beru� ich neu. Im Rahmen einer In-
itiative für „Jugend im Tourismus“ sollen 
Schnupperkurse an der Fachberufsschule 
für Tourismus angeboten werden. Dort 
können Jugendliche die Grundlagen und 
die Berufsbilder praxisorientiert kennen-
lernen. „Damit stellen wir sicher, dass Ju-
gendliche fundierte Grundkenntnisse, Ba-
siswissen und eine exzellente Ausbildung 
erhalten und Betriebe den Nachwuchs für 
die Branche bekommen, der so dringend 
benötigt wird“, betont Lipitsch. 

kaernten.arbeiterkammer.atf i
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Arbeitnehmerre� te zu vertreten und gegen Ungere� tigkeit zu kämpfen sind Kernaufgaben der Arbeiterkammer Kärnten. 
Die jährli� e Bilanz spiegelt dies wider. Seit 29 Jahren wurden insgesamt 461,4 Millionen Euro für Betro� ene erstritten.

46,4 Mio. Euro wurden 2020 
für Arbeitnehmer erkämpft
106.280 Mal berieten und unterstützten 
die Arbeits- und Sozialrechtsexperten 
sowie der Insolvenzschutzverband für Ar-
beitnehmerInnen (ISA) Hilfesuchende im 
vergangenem Jahr; 25 Prozent mehr als 
noch 2019. 

Sieben Tage pro Woche
„Um die Anfragen� ut von über 100.000 
Beratungen zu bewältigen, wurde teilwei-
se sieben Tage die Woche durchgearbei-
tet“, erklärte die Leiterin des Arbeits- und 
Sozialrechts, Susanne Kißlinger, 83.737 
Mal wurde per Telefon, 12.873 persönlich 
und 9.670 schri� lich in der AK in Kla-
genfurt sowie in den weiteren sechs AK-
Bezirksstellen beraten. Coronabedingt 
ging die persönliche Beratung zurück, 
hingegen stiegen die schri� lichen Anfra-
gen exorbitant. 
Vor allem die Überprüfung der Ab-
rechnungen im Zuge der Kurzarbeit 
hielt neben den � emen der Au� ösung 
von Arbeitsverhältnissen und der Be-
ratung zum Kinderbetreuungsgeld die 
AK-Rechtsexperten auf 
Trab. Viele Anfragen 
wurden durch eine Viel-
zahl kostenloser Webi-
nare, insbesondere im 
Bereich Kinderbetreu-
ungsgeld und Karenz, 
von den Arbeitsrechts-
experten abgearbeitet. 
„Die unzähligen Ge-
setzesänderungen und 
neuen Verordnungen 
erschwerten zusätzlich 
den Beratungsalltag“, so 
Kißlinger, die beispielsweise auf die Son-
derbetreuungszeit und die Bestimmungen 
für Risikopersonen verweist. 

Erfolgreiche Bilanz 
2.196 Arbeitsrechtsakte wurden positiv 

erledigt. 632 Mal wurde der Klagsweg be-
schritten, und 4 Millionen Euro wurden  
für Dienstnehmer erkämp� . 1.564 Mal 
wurde außergerichtlich interveniert, und 
2,8 Millionen Euro wurden für Beschäf-
tigte zurückgeholt. Zugleich wurden im 
vergangenen Jahr 2.247 neue Fälle vertre-
ten, die sich derzeit in 405 Klagen und auf 
1.842 Interventionen au� eilen. 

35,1 Millionen im Sozialrecht erkämpft
1.099 Klagsfälle wurden im Sozialrecht 

im vorigen Jahr ab-
geschlossen. Davon 
wurden 506 Fälle vor 
Gericht gewonnen, 
und ein Gesamtwert 
von 35,1 Millionen 
Euro wurde erstrit-
ten. Hinzu kamen 921 
neue Vertretungsfälle. 
„Die am häu� gsten 
gestellten Anfragen 
und Vertretungen 
betrafen Invaliditäts- 
und Berufsunfähig-

keitspensionen sowie die Feststellung von 
Schwerarbeitszeiten gefolgt von P� ege-
geldansprüchen und Rehabilitationsgeld 
bis hin zur Versehrtenrente und Aus-
gleichszulage“, so Gerald Prein, Leiter des 
Sozialrechtsreferats.

Insolvenzopfer bekamen 4,5 Mio. Euro
752 Dienstnehmer bei 184 von einer In-
solvenz betro� enen Firmen kamen durch 
Unterstützung des Insolvenzschutzver-
bandes für ArbeitnehmerInnen (ISA) 
2020 zu ihrem Geld. „Wir unterstützen 
Insolvenzopfer mit allen uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, jedoch ist durch 
die anhaltende Corona-Pandemie und das 
Auslaufen der Stundungen der Steuer und 
Sozialversicherungsabgaben ab März mit 
einer erhöhten Firmeninsolvenzgefahr zu 
rechnen“, sagte der Leiter des Insolvenz-
schutzverbandes, Herbert Diamant. Als 
größtes Unternehmen 2020 schlitterte 
MKM Service GmbH mit 71 Dienstneh-
mern in die Insolvenz.

„Das Pandemiejahr hat au�  unsere 
Experten verstärkt gefordert und nur 
bestätigt, dass der kostenlose Re� ts-
s� utz ni� t mehr wegzudenken ist.“

AK-Präsident
Günther Goa� 
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v. l. n. r.: Herbert Diamant (Insolvenzschutzverband), Susanne Kißlinger 
(Arbeitsrecht), Günther Goach (AK-Präsident), Gerald Prein (Sozialrecht)

Die „AK-Insolvenz-Soforthilfe“ wurde 2020 bei 
136 Insolvenzopfern im Wert von 226.900 Euro 
zur Verfügung gestellt. Im Zuge der Corona-Krise 
wurde die gebührenfreie Soforthilfe auf 3.000 Euro 
aufgestockt. Die kurzfristige Überbrückungshilfe 
von 3.000 Euro wird innerhalb von zwei Tagen aus-
bezahlt, um regelmäßige Zahlungen wie Miete, 
Strom etc. bezahlen zu können.

Mehr Infos zur Beantragung und Abwicklung 
der AK-Insolvenz- Soforthilfe unter

050 477-4002
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Ein Elektroinstallateur (Dienstbeginn Anfang 2018) befand sich aufgrund 
einer längeren Arbeitsunfähigkeit im Krankenstand. Während des Kranken-
standes (der Beschä� igte wurde auch im Krankenhaus behandelt) wurde der 

Dienstnehmer vom Arbeitgeber einfach bei der ÖGK abgemeldet. Eine Kündigungsfrist 
wurde nicht eingehalten. Trotz Intervention stellte der Arbeitgeber den rechtskonformen 
Zustand nicht her. Erst nach Einbringung einer Mahnklage bezahlte der Dienstgeber die 
Kündigungsentschädigung sowie die zustehende Entgeltfortzahlung in der Höhe von 
3.900 Euro brutto.

Fall

Fall
Ein Dienstnehmer aus St. Veit war rund fünf Jahre 
bei einem Unternehmen beschä� igt und überwie-
gend im Ausland tätig. Zum Zeitpunkt des Beginns 

der Corona-Krise arbeitete er in Israel, wo er als Bauleiter tätig 
war. Der Arbeitnehmer fragte aufgrund der Krise, wie die weitere 
Beschä� igung aussähe und ob eine mögliche Heimreise ein � ema 
sei. Nachdem er keine Antwort erhalten hatte und sich die Lage 
aufgrund der Pandemie in Israel zuspitzte, beschloss er, mit einem 
der letzten Flüge heimzukehren. Am nächsten Morgen meldete 
sich der Dienstnehmer  mit Vorankündigung im Betrieb. Er wur-
de vertröstet und in weiterer Folge zweimal verwarnt: einmal auf-
grund des unbefugten Verlassens der Baustelle in Israel und zum 
Zweiten wegen Verlassens des Betriebes ohne Abmeldung. Der
St. Veiter akzeptierte diese Verwarnungen nicht und wurde 
darau� in fristlos entlassen. Da eine außergerichtliche Interventi-
on erfolglos blieb, wurde von Seiten der AK Klage eingebracht. Mit 
Erfolg: Der Dienstnehmer erhielt letztlich im Vergleichsweg den 
eingeklagten Betrag von rund 10.000 Euro brutto.  

Vom Arbeitgeber ignoriert, verwarnt und entlassen

Während des Krankenstandes gekündigt

In einem Kärntner Unternehmen war eine Dienstnehmerin seit 
rund 13 Jahren in Teilzeitbeschä� igung angestellt. Aufgrund der 
Corona-Krise wurde ihr sowie anderen Beschä� igten Kurzarbeit in 

Aussicht gestellt. So weit kam es jedoch nicht: Die Dienstnehmerin wurde ohne 
Angabe von Gründen durch ihren Arbeitgeber telefonisch gekündigt. Darau� in 
wandte sich die Dienstnehmerin an die Arbeitsrechtsabteilung der AK Kärnten. 
Die Kündigung wurde gerichtlich angefochten, mit der Begründung, dass die 
Chancen schlecht sind, am Arbeitsmarkt in naher Zukun�  eine neue Arbeits-
stelle zu � nden, und die Betreuungsp� icht eines minderjährigen Kleinkindes die 
Kündigung als sozial ungerechtfertigt einstu� e. Eine Abschlagszahlung in der 
Höhe von 33.60033.600 EuroEuro brutto sowie die Ausstellung eines quali� zierten Dienst-
zeugnisses wurde für die Dienstnehmerin erstritten. 

Fall Dienstnehmerin ohne Angabe von Gründen per Telefon gekündigt

FallFall Nicht  eingehaltene 
Zusage
Nach der einvernehm-
lichen Au� ösung in-
klusive Wiedereinstel-

lungszusage und dem nach sechs 
Monaten näherrückenden Wieder-
einstellungstermin wurde einem 
Beschä� igten mitgeteilt, dass sein 
Dienstverhältnis nicht fortgesetzt 
werden kann, mit der fadenscheini-
gen Begründung: zuvor begangene 
Verfehlungen. AK-Experten inter-
venierten und forderten eine Kündi-
gungsentschädigung sowie eine Ur-
laubsersatzleistung. Mit Erfolg:  Der 
Arbeitnehmer bekam 32.300 Euro32.300 Euro
brutto ausbezahlt.

Vom Arbeitgeber ignoriert, verwarnt und entlassen
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Sollten Sie das 62. Le-
bensjahr beendet und 
bereits 480 Versiche-
rungsmonate (= 40 

Jahre) erworben haben, können Sie in 
Korridorpension gehen.

Ab 2028 für Frauen
Da die Korridorpension 
frühestens nach Vollendung 
des 62. Lebensjahres in An-

spruch genommen wer-
den kann, kommt sie für 
Frauen ab 2028 in Be-

tracht. Für Frauen wird sie 
später von Bedeutung, weil 

sie bereits vor Vollendung des 
62. Lebensjahres in die Regelal-
terspension gehen können.

Nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres 
können Männer eine 
Schwerarbeitspension 

bei folgenden Vorausset-
zungen in Anspruch nehmen:

 Erwerb von 540 Versicherungsmonaten 
(45 Jahre) und

 Erwerb von zumindest 120 Schwerar-
beitsmonaten (10 Jahre) in den letzten 
240 Kalendermonaten (20 Jahre) vor 
dem Stichtag. Für Frauen gelten grund-

Es gibt unters� iedli� e Arten, vor dem Regelpensionsalter in Pension zu gehen: S� werarbeitspension, Korridorpension 
sowie die *Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension. Vorsi� t — Abs� läge drohen bei vorzeitigem Pensionsantritt!

Die vielen Möglichkeiten, in 
den Ruhestand zu gehen!

Schwerarbeitspension
sätzlich dieselben Voraussetzungen wie 
für Männer. 

Ab wann spricht man von Schwerarbeit?
Als Schwerarbeit gilt Arbeit, die unter kör-
perlich oder psychisch besonders belasten-
den Bedingungen erbracht wird:

 Schicht- oder Wechseldienst 
 Regelm. Arbeit bei Hitze oder Kälte
Arbeit unter chemischen oder physika-

lischen Ein� üssen, wenn dadurch eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

mindestens 10 Prozent verursacht 
wurde

 schwere körperliche Arbeit (Män-
ner: mind. 2.000 Arbeitskilokalori-
en, Frauen: mind. 1.400 Arbeitski-
lokalorien)

 besonders belastende P� ege (bei-
spielsweise Hospiz- oder Palliativ-
medizin)

Abschläge: Mit dem Weg in die 
Schwerarbeitspension müssen Sie mit ei-
nem Abschlag in Höhe von 1,8 Prozent pro 
Jahr rechnen.

Korridorpension
Zu- und Abschläge bei der Korridorpension
Wenn Sie vor dem Regelpensionsalter in Pension 
gehen, gibt es Abschläge, sprich: weniger Pensi-
on. Wenn Sie nach dem Regelpensionsalter ge-
hen, bekommen Sie dafür eine höhere Pension. 
Für jedes Jahr früher oder später wird Ihnen ein 
bestimmter Prozentsatz abgezogen oder dazu-
gerechnet.

Mehr Klarheit können dazu einige prakti-
sche  Beispiele verscha� en:

Wenn Sie mit 62 in Pension gehen, wer-
den Ihnen bei einer Gesamtgutschri�  
von 800 Euro 15,3 Prozent abgezogen. 
Das sind pro Jahr, um das sie vor 65 
gehen, 5,1 Prozent. In unserem Beispiel 
wären das also statt 800 Euro nur noch 
677 Euro; also erheblicher weniger.

Wenn Sie bis zum Regelpensionsalter 
arbeiten gehen, haben Sie keine Ab-
schläge.

 Sollten Sie vom 62. bis zum 68. 
Lebensjahr weiterarbeiten, be-
kommen Sie bei Pensionsntritt 
Zuschläge in der Höhe von 15,3 
Prozent sowie weiter geleistete 
Beiträge im Pensionskonto dazu.

 Zusätzlich ist bei einem Pensionsauf-
schub über das Regelpensionsalter 
hinaus für die ersten drei Jahre des 
Aufschubs nur der halbe Pensions-
versicherungsbeitrag zu bezahlen.
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* bei geminderter Arbeitsfähigkeit

SchwerarbeitspensionSchwerarbeitspension
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Männer können eine Pension noch bis 31. 12. 2021 abschlagsfrei in Anspruch 
nehmen, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

 Erwerb von 540 Beitragsmonaten (45 Jahre) —
Nicht: Zeiten des Präsenz- und Zivildienstes oder der Arbeitslosigkeit

Die Anspruchsvoraussetzungen für die jeweilige Pension erfüllen:
 Schwerarbeitspension, Hacklerregelung, Invaliditäts-/

Berufsunfähigkeitspension

Abschläge: Sind die Voraussetzungen bis zum 31. 12. 2021 nicht erfüllt, ist es nicht mehr 
möglich, nach 45 Arbeitsjahren vorzeitig ohne Abschläge in Pension zu gehen. Man kann 
zwar weiterhin ab dem 60. Lebensjahr vorzeitig in Pension gehen, aber wieder nur mit Ab-
schlägen ( 1,8 — 4,2 Prozent pro Jahr ).

Wichtig! Wenn Sie bis zum Jahr 2021 die 45 Erwerbsjahre erworben haben, bleibt Ihnen die 
Abschlagsfreiheit erhalten! 

Beispiel: Sie erfüllen erst im Jahr 2022 die Voraussetzungen Hacklerregelung/Schwerar-
beitspension/Invalid, haben aber bereits bis spätestens Dezember 2021 45 Beitragsjahre 
aus Erwerb, dann können Sie auch noch im Jahr 2022 oder auch später abschlagsfrei in Pen-
sion gehen. 

„Abschlagsfreiheit“ für vorzeitige 
Pensionen

Die Zulassung für die Ausstellung eines CO-
VID-19-Testnachweises ist für freiberu� iche 
Diplom- und Gesundheitskrankenp� eger 
(DGKP) und für den Medizinisch-Techni-
schenDienst (MTD) mit der Meldung der frei-
beru� ichen Tätigkeit im Gesundheitsberufer-
egister (GBR) möglich. Außer der Meldung 
über eine freiberu� iche Tätigkeit im GBR, die 
mit der Begründung eines Berufssitzes ein-
hergeht, gibt es keine weitere Voraussetzung 
für die Erstellung. Somit dürfen Berufsange-
hörige des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenp� ege und MTD-Berufe 
ohne ärztliche Anordnung Abstriche aus 
Nase und Rachen zu diagnostischen Zwecken 
durchführen. Für Berufsangehörige der P� e-

geassistenz ist die Durchführung von 
Abstrichen nur auf Anordnung und 
unter Aufsicht möglich – für sie besteht 
aber keine Möglichkeit der freiberu� i-
chen Tätigkeit. Für (überwiegend) frei-
beru� ich Tätige ist die Gesundheit Ös-
terreich GmbH (GÖG) zuständig, für 
Angestellte, Karenzierte, Arbeitslose 
und Arbeitssuchende ist die Registrie-
rungsbehörde die Arbeiterkammer.
Mehr Infos und ein Formular zur Ausstellung 
eines Testergebnisses  unter 

„Zutrittstests“ von freiberu� ichen DGKP und MTD gelten nur bei Eintragung 
im Gesundheitsberuferegister

kaernten.arbeiterkammer.at/gbr

050 477 - 8000
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Diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenp� eger (DGKP) sowie MTD dürfen 

negative COVID-19- „Zutrittstests“ aus-
stellen, wenn die freiberu� iche Tätigkeit 

im Gesundheitsberuferegister (GBR) 
gemeldet wird.

AK-Sozialrechtsexperte Gerald Prein

PROFI-tipp

Seit März 2020 galt für Menschen, 
die nach dem Auslaufen des Arbeits-
losengeldes nur noch Notstandshilfe 
bezogen, dieselbe Regelung: Der Di� e-
renzbetrag zum vorher bezogenen Ar-
beitslosengeld wird ausbezahlt. Diese 
Regelung wird nun ein Jahr später wie-
der verlängert und damit bekommen 
Personen, die bereits länger arbeitslos 
sind und aufgrund der Corona-Krise 
kaum Möglichkeiten haben, einen neu-
en Job zu � nden, voerst noch zumin-
dest bis 31. März 2021 höhere Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung. 
Eine gute Nachricht, denn aufgrund 
der noch immer (anscheinend) un-
berechenbaren Infektionszahlen und 
vielleicht noch auf uns zukommenden 
Lockdowns sind viele auf die Hilfe des 
Sozialstaates angewiesen. 

Notstandshilfe auf Höhe des 
Arbeitslosengeldes aufgestockt
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Herzlichen Glückwunsch! Vorweg: Es gel-
ten erhöhte Schutzmaßnamen im Betrieb!
Es ist sehr verständlich, dass Sie aufgrund 
der Pandemie Fragen haben und sich Sor-
gen um sich und das Baby machen. Für Sie 
als schwangere Arbeitnehmerin müssen 
im Betrieb erhöhte Schutzmaßnahmen 
getro� en werden. Sie müssen vor Anste-
ckung geschützt werden. Die Schutzmaß-
nahmen werden laufend konkretisiert und 
sind für die einzelnen Branchen unter-
schiedlich. Ergibt die Überprüfung, dass 
Gefahr besteht, dann muss Ihr Arbeitge-
ber Sie anders einsetzen bzw. auf einen 
anderen Arbeitsplatz versetzen. Besteht 
kein geeigneter Arbeitsplatz, dann muss 
Ihr Arbeitgeber Sie von der Arbeit freistel-
len und Ihren Lohn oder Ihr Gehalt wei-
terzahlen. Seit 1. 1. gibt es zusätzlich eine 
gesetzliche Klarstellung: Schwangere dür-
fen ab Beginn der 14. Schwangerscha� s-
woche nicht zu Tätigkeiten herangezogen 
werden, in denen ein physischer Körper-
kontakt zu anderen Menschen besteht. 
Das ist insbesondere bei körpernahen 
Dienstleistungen (in Friseur,- Massage- 
und Kosmetikbetrieben oder in Kinder-
betreuungseinrichtungen) der Fall. Wenn 
der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen 
nicht derart ändern kann, dass kein Kör-
perkontakt mehr besteht und die Tätigkeit 
auch nicht im Homeo�  ce erbracht werden 
kann, müssen Schwangere bis zum Beginn 
des Beschä� igungsverbots (Mutterschutz) 
bei vollen Bezügen freigestellt werden. Der 
Arbeitgeber bekommt die Kosten dieser 
Freistellung vom Bund ersetzt. Im Zweifel 
sollten Sie sich an Ihre Arbeitsmedizin im 
Betrieb bzw. an das zuständige Arbeitsins-
pektorat wenden.

Schwanger in
Coronazeiten?
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Pensionssplitting: Was heißt das konkret?
Eltern können si�  für die Zeit der Kinderbetreuung die Pensionsgut-
s� ri� en freiwillig teilen. Frauen erhalten damit einen Ausglei� .

Eltern können für die Jahre der Kinderer-
ziehung ein freiwilliges Pensionssplitting 
vereinbaren. Das heißt, man kann Teile 
der Kontogutschri�  der Pension auf jenen 
Partner übertragen, der sich der Kinderer-
ziehung widmet. Die Idee dahinter: Jener 
Elternteil, der durch die Kindererziehung 
� nanzielle Nachteile erleidet, sollte einen 
Ausgleich erhalten. 

Splitting wird in Kärnten kaum genutzt
Das freiwillige Pensionssplitting wird von 
Eltern in Kärnten kaum angenommen. Im 
Jahr 2020 langten in Kärnten 18 Anträge 
für ein Pensionssplitting bei der Pensions-
versicherungsanstalt ein. Nun könnte man 
vermuten, dass diese niedrige Zahl mit der 
Pandemie zusammenhängt; doch auch 
2019 wurden hierzulande nur 19 Anträge 
gestellt. 

Maximal 50 Prozent anrechnen
„Beim freiwilligen Pensionssplitting, 2005 
eingeführt, können Teilgutschri� en vom 
Geburtsjahr bis zum Jahr, in dem das Kind 
sieben Jahre alt wird, übertragen werden. 
Bei mehreren Kindern ist dies für maxi-
mal 14 Jahre möglich. Eltern können für 
jedes Jahr die Höhe der Übertragung – als 
Betrag oder Prozentsatz – selbst festlegen. 
Pro Kalenderjahr können höchstens 50 
Prozent der Teilgutschri�  aus Erwerbstä-
tigkeit auf den erziehenden Elternteil, und 
hier nur bis zur Jahreshöchstbeitragsgrund-
lage, abgegeben werden. 

Herr M. überträgt 50 Prozent seiner Teilgutschri�  auf seine Frau. Seine Beitrags-
grundlage sind 2.700 Euro pro Monat, was zu einem Teilbetrag von 1.350 Euro 
führt. Davon werden 1,78 Prozent übertragen – also 24,03 Euro monatlich bzw. 
336 Euro pro Jahr, da es sich um 14 Auszahlungen handelt. Für jene sieben Jahre, 
in denen Frau M. aufgrund der Kindererziehung Teilzeit arbeitete und weniger 
verdiente, erhält sie nun 168,21 Euro brutto monatlich mehr an Pension, als sie 
ohne Splitting erhalten würde. 

Bei der Pension zu splitten 
zahlt sich aus!

?
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f i Arbeits- und Sozialrecht: 050 477-1000

Pensionssplitting: Was heißt das konkret?
Bis zum 10. Lebensjahr
„Der Antrag muss schri� lich bis zur Voll-
endung des 10. Lebensjahres des zuletzt 
geborenen gemeinsamen Kindes einge-
bracht werden“, erklärt Michaela Eigner-
Pichler von der Arbeiterkammer Kärnten. 
„Jener Elternteil, der die Teilgutschri�  
erhält, bekommt eine höhere Pension; 
beim anderen Elternteil vermindert sich 
diese hingegen“, so die Expertin. Anträge 
für Pensionssplitting werden mittels ei-
nes einfachen Formulars beim zuständi-
gen Pensionsversicherungsträger gestellt. 
Beide Elternteile müssen unterschreiben, 
es geht also nur einvernehmlich. Danach 
ergeht ein Bescheid, und die Vereinbarung 
kann in Zukun�  weder aufgehoben noch 
geändert werden. Auch nicht bei einer 
Scheidung oder bei Einkommenseinbu-
ßen des Überträgers in späteren Jahren. 

Automatisches Pensionssplitting?
Laut Regierungsprogramm soll die Pensi-
on von Eltern kün� ig automatisch bis zum 
zehnten Lebensjahr des Kindes aufgeteilt 
werden. Dabei soll das Jahreseinkommen 
beider Elternteile zusammengerechnet 
und die daraus errechnete Teilpensions-
gutschri�  in Höhe von 1,78 Prozent – je-
weils zu 50 Prozent auf die Pensionskon-
ten von Vater und Mutter – bis zum 10. 
Lebensjahr des Kindes aufgeteilt werden. 
Nur wenn ein Elternteil dem Splitting aus-
drücklich widerspricht, gilt der Automa-
tismus nicht. 

„Frauen übernehmen immer noch den Großteil der Kinderbetreuung und verlie-
ren o�  wertvolle Pensionsjahre“, betont AK-Präsident Günther Goach und führt 
aus: „Es besteht die Gefahr, dass das � ema Altersarmut von Frauen mit der Ein-
führung des automatischen Pensionssplittings für die Regierung erledigt ist. Da-
mit werden die Probleme einfach zurück in die Familie verlagert. Viel wichtiger 
wäre es, Kindererziehungszeiten höher zu bewerten, um damit Frauenarmut im 
Alter entgegenzuwirken!“ 

AK fordert: Kindererziehungszeiten 
müssen höher bewertet werden!
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MINI-tipp

Online-Elternfrühstück
Sie sind schwanger oder gerade Eltern 
geworden und haben Fragen zu Mut-
terschutz, Papamonat, Elternkarenz, 
pauschales oder einkommensabhängi-
ges Kinderbetreuungsgeld? Aufgrund 
der Corona-Pandemie wird das „El-
ternfrühstück“ derzeit als Webinar 
abgehalten. Auf ktn.ak.at/akademie 
können Sie sich online anmelden. 
Termine:
23. April: 9 bis 11 Uhr
5. Mai: 18 bis 20 Uhr 
21. Mai: 9 bis 11 Uhr
Wir versenden nach Anmeldung einen 
Weblink, über den Sie online teilneh-
men können. Ihre Fragen werden di-
gital beantwortet. Wir freuen uns auf 
Ihre Teilnahme!

AK-Rechtsexpertin Michaela Eigner-Pichler

PROFI-tipp

Das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld (ea KBG) gebührt 
grundsätzlich in der Höhe von 80 
Prozent des Wochengeldes. Daneben 
erfolgt  anhand der Einkün� e aus dem 
Kalenderjahr vor der Geburt eine Ver-
gleichsrechnung. Die COVID-19-Krise 
hat zur Folge, dass viele im Jahr 2020 
� nanzielle Einbußen erleiden mussten. 
Daher wird nun bei all jenen, die sich 
für das ea KBG entscheiden, das Jahr 
2019 für die Vergleichsberechnung her-
angezogen, sofern dieser Tagsatz höher 
ist als bei der Berechnung aus dem Jahr 
2020. Es erfolgt somit für Geburten im 
Jahr 2021 eine zweite Vergleichsrech-
nung mit den Einkün� en, die im Steu-
erbescheid 2019 ausgewiesen sind. Der 
höhere Tagsatz wird ausbezahlt, jedoch 
nie mehr als 66 Euro pro Tag.   

Neue Berechnungsbasis 
für das „ea KBG“
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Das Fernweh ist groß. Doch der Som-
merurlaub ist noch immer mit vielen Fra-
gezeichen versehen. Durch COVID-19 
haben sich viele Probleme mit Online-
Buchungs platt formen, Fluglinien und 
Reise veranstaltern gezeigt. 

Über 14.000 Anfragen
Besonders zu Beginn der Krise bereite-
ten unzählige Anliegen rund um bereits 
gebuchte bzw. bezahlte Reisen den Men-
schen großes Kopfzerbrechen. Im Ver-
gleich zum Jahr 2019 haben sich die Rei-
seanfragen beim Konsumentenschutz der 
AK Kärnten von 3.500 auf über 14.000 
erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 
307,6 Prozent! 

Urlaub buchen – das sollten Sie wissen
Wenn man trotz der nach wie vor recht 
unsicheren Lage bereits jetzt eine Reise-
buchung überlegt, dann sollte man einige 
Dinge beachten. Wichtig: Informieren Sie 
sich auf der Website des Außenministe-
riums laufend über den aktuellen Stand 
der Sicherheitswarnungen und die weitere 
Entwicklung in den einzelnen Ländern.

Vorteile von Pauschalreisen
Pauschalreisen, die in heimischen Reise-
büros gebucht werden, haben Vorteile:
 Kann eine Pauschal reise nicht durch-

geführt werden, können Konsumenten 
den gesamten Reisepreis zurückverlan-
gen. Dies gilt auch, wenn wesentliche 
Änderungen vorgenommen werden.

 Kostenlos stornieren ist möglich, wenn 
unvermeidbare, außergewöhnliche und 
unvorhersehbare Umstände au� reten. 
Da in den meisten Ländern der Welt mit 
einer erhöhten COVID-19-Gefahr zu 
rechnen ist, müssen Konsumenten das 
miteinbeziehen. Ein kostenloses Storno 
kann in diesen Fällen ausgeschlossen 
sein.

 Wird die Reise mangelha�  durchge-
führt, kann der Preis im Rahmen der 
Gewährleistung gemindert werden.

 Österreichische und deutsche Reise-
veranstalter müssen eine Kunden geld-

Urlaub: Darauf müssen Sie achten
Die Reiselust ist groß. Aber kann man jetzt s� on den Sommerurlaub bu� en – oder sollte man do�  no�  
abwarten? Das müssen Konsumenten bea� ten, wenn der heurige Urlaub ni� t baden gehen soll. 
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Ungewisse Umstände 
berücksichtigen!
 Buchen Sie Pauschalreisen eher kurz-

fristig, leisten Sie keine zu hohen Vo-
rauszahlungen. Die Anzahlung darf 
max. 20 Prozent des Reisepreises be-
tragen, höhere Summen könnten im 
Insolvenzfall nicht abgesichert sein!

 Ideal sind Tickets und Unter künfte, 
die kostenlos umbuch- oder stornier-
bar sind; auch wenn die Preise höher 
sind!

 Informieren Sie sich über die Storno-
gebühren von Reiseveranstaltern und 
Unterkünften vor der Buchung.

 Bewahren Sie Reise unterlagen auf, 
und halten Sie Zusatz verein barungen 
(wie kostenloses Storno) schriftlich 
fest!

 Wenn zusätzliche Stornoversicherun-
gen angeboten werden, checken Sie 
bestehende und hinterfragen Sie de-
ren Nutzen!

absicherung vorweisen. Die Angaben 
zur Absicherung müssen in den Bu-
chungsunterlagen aufscheinen. Die-
se Versicherung übernimmt bei einer 
Veranstalter insolvenz die Rückzahlung 
oder springt ein, wenn wegen der Insol-
venz zusätzliche Kosten für die Rückrei-
se anfallen.

 Bei Anbietern aus Österreich oder ei-
nem inländischen Reisebüro kommen 
österreichische Gesetze zur Anwen-
dung. Bei Buchung im Reisebüro haben 
Kunden zudem individuelle Beratung 
und Ansprech personen bei Problemen.

Direktbuchung von Flug und Unterkunft
Viele Konsumenten wollen individuell 
reisen und Flug und Unterkun�  getrennt 
buchen. Hier ist es ratsam, den Flug di-
rekt bei der Fluglinie zu buchen. O�  bie-
ten Buchungsplatt formen nur wenig oder 
keine Unterstützung und verrechnen hohe 
Servicegebühren. Wichtig: Cancelt das 
Unternehmen den Flug, dann ist der ge-
samte Ticketpreis zu erstatten. Sie müssen 
auch keine Gutscheine oder Umbuchungs-
angebote akzeptieren.

Buchung nach ausländischem Recht
Wird eine Unterkun�  online oder über 
eine Plattform im Ausland gebucht, 
kommt der Vertrag nach dem jeweiligen 
Landes recht zustande. Die Plattform ist 

nur der Vermittler. Die geltenden Gesetze 
können sich von den österreichischen Re-
gelungen unterscheiden, und die Rechts-
durchsetzung im Ausland ist erfahrungs-
gemäß schwierig.

Der nächste Urlaub kommt bestimmt. Das „Wann“ ist allerdings noch ungewiss. Wer in Corona-Zeiten schon  
jetzt seinen Urlaub bucht, sollte achtsam sein und noch unsichere Faktoren einkalkulieren.
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Betriebskosten: Ab 17. Mai kostenlos 
Abrechnung überprüfen lassen!

AK holte für Urlauber Geld zurück

Bis spätestens 30. Juni eines jeden Jahres 
müssen Mieter die jährliche Betriebskos-
tenabrechnung erhalten. O�  sind die Ab-
rechnungen jedoch kompliziert und für 
Laien kaum nachvollziehbar. Es kommt 
auch immer wieder vor, dass Beträge ver-
rechnet werden, welche die Mieter gar 
nicht zahlen müssen. 

Gratis Betriebskosten-Check
Unter dem Motto „Betriebskosten: Wir 
blicken durch!“ überprüfen AK-Experten 
von 17. Mai bis 31. Juli kostenlos die Jah-
resabrechnungen. Die Experten helfen 
Kärntner Konsumenten, sich im Kosten-
dschungel zurechtzu� nden und eventuell 
zu viel bezahltes Geld zurückzuholen.

Telefonische Beratungen ab 17. Mai
Situationsbedingt werden die Beratungen  
vermehrt telefonisch abgewickelt. Auf 
kaernten.arbeiterkammer.at/wohnen gibt 
es eine Checkliste, welche Unterlagen be-

Im März 2020 erfuhr ein Kärntner Ehe-
paar im Spanienurlaub, dass es aufgrund 
des Pandemieausbruchs vorzeitig die 
Heimreise antreten sollte. Auf Nachfrage 
beim Reiseveranstalter wurden sie durch 
das Österreichische Außenministeri-
um informiert, dass sie bereits für einen 
Rück� ug durch den Reiseveranstalter re-
gistriert seien. Nach der Landung in Wien 
wurde den Reisenden ein Betrag in der  

nötigt werden. Hat man diese gebündelt 
beisammen, können sie ab 17. Mai auf der 
AK-Website upgeloadet oder per E-Mail 
an die AK gesendet werden. Sobald die 
Unterlagen vollständig eingelangt sind, 
werden sie von den Experten überprü� , 
und man erhält einen telefonischen Bera-
tungstermin. Werden Abrechnungsfehler 
entdeckt, unterstützt die AK bei der Er-
hebung von Einsprüchen gegen die Rech-
nungslegung.

Höhe von 600 Euro für die Rückholak-
tion in Rechnung gestellt. Die Kärntner 
waren irritiert, beglichen die Kosten aber 
schlussendlich. Darau� in versuchte das 
Paar erfolglos, die zusätzlichen Kosten 
für den Flughafentransport, den Rück� ug 
sowie das Geld für zwei entgangene Ur-
laubstage vom Reisedienstleister zurück-
zubekommen. Das Paar wandte sich an 
den Konsumentenschutz der AK Kärnten.

AK intervenierte
Nach mehrmaliger Intervention seitens 
der AK landete der Fall vor Gericht – mit 
Erfolg: Der Rückforderungsanspruch war 
begründet, da am Urlaubsort unvermeid-
bare und außergewöhnliche Umstände 
au� raten. Die Kosten in der Höhe von 
rund 1.120 Euro (inkl. Zinsen) wurden 
ersetzt.

Haben Sie Zweifel an Ihrer Betriebskostenabrechnung? Machen Sie ab
17. Mai den kostenlosen Betriebskosten-Check von AK und Land Kärnten. 

Pandemieausbruch im Vorjahr verursachte bei Kärntner Pauschalreisen-
den Mehrkosten wegen vorzeitigen Urlaubsabbruchs. Die AK half.

ktn.ak.at/betriebskostencheckf i

Energielabel von A bis G:  Die neue Skala 
soll übersichtlicher sein.

Seit März gibt es ein neues EU-weites 
Energielabel für elektronische Geräte, 
etwa für Waschmaschinen oder Fern-
seher. Es löst die alte Skala A+++ bis 
D ab. Ausnahme: Auslaufmodelle, die 
vor dem 1. November 2020 produziert 
wurden und sich noch im Lager der 
Geschä� e be� nden, dürfen bis Ende 
November 2021 noch mit dem alten 
Label verkau�  werden.

Nicht 1 : 1 vergleichbar
Die zwei Energielabel können verwir-
ren, da die neuen Energiee�  zienz-
klassen anders bewertet und daher 
mit den alten nicht vergleichbar sind. 
Ein Produkt, das jetzt A+++ hat, ist 
nach der neuen Skala vielleicht nur 
noch B oder C. Der Grund: Aufgrund 
einer neuen Bewertung soll für mehr 
Energiee�  zienz kün� ig Lu�  nach 
oben bleiben. Denn die technische 
Entwicklung geht schnell voran, und 
Hersteller sind gefordert, die E�  zienz 
ihrer Geräte weiter zu steigern. 

Weitere Produktgruppen folgen 
Das neue Energielabel  gilt für  Geschirr-
spüler, Waschmaschinen, Wasch-
trockner, Kühl- und Gefriergeräte so-
wie Monitore (zum Beispiel Fernseher, 
Computer-Bildschirme). Auch für 
Lampen wird es das neue Energielabel 
geben, allerdings erst ab September 
2021. Für weitere elektronische Gerä-
te, beispielsweise Elektroherde oder 
Wäschetrockner, werden die Ener-
gielabels erst in den nächsten Jahren 
angepasst.

Neue Energielabels 
für Haushaltsgeräte
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Rauchmelder im Test
Alle untersu� ten Geräte erledigen ihren Job verlässli� . 13 von 16 
errei� ten ein „Gut“. Sie warnen re� tzeitig und laut genug. A
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Rauchmelder bieten einen entschei-
denden zeitlichen Vorsprung, um zu 

löschen oder zu � üchten.

Wohnungsbrände fordern in Österreich 
jährlich mehrere Dutzend Menschenle-
ben. Grund dafür sind seltener die Flam-
men als vielmehr die gi� igen Rauchgase: 
80 Prozent der Opfer ersticken. Der Rauch 
ist das Gefährlichste an einem Wohnungs-
brand. Außerdem nimmt er die Sicht auf 
die Fluchtwege. Neben Brandverhütung 
und funktionsfähigen Feuerlöschern soll-
te daher an die Installation von Rauchmel-
dern in jeder Wohnung gedacht werden. 
Sie warnen bereits bei wenig Rauch, bieten 
aber einen entscheidenden zeitlichen Vor-
sprung, um zu löschen oder zu � üchten. 

Im Test: 16 Rauchwarnmelder, darunter 
drei, die sich mit Funk vernetzen lassen. 
Diese Geräte empfehlen sich für stark 
schallisolierte oder weit auseinanderlie-
gende Zimmer. Sie brauchen kein WLAN, 
sondern stehen in Funkkontakt zuein-
ander: Wenn ein Melder Alarm schlägt, 
dann tun das auch die anderen in den üb-
rigen Räumen. 

Funktion. Die Alarmauslösung wurde bei 
vier verschiedenen Testfeuern geprü� : 
Schwelbrand von Holz bzw. Baumwolle, 
Brand von Kunststo�  (Polyurethan) und 
von � üssigem Lösungsmittel (Heptan). 
Das Wichtigste: Alle Rauchmelder alar-
mieren durchgehend gut. Allerdings beka-
men manche matte Noten für ihre Bedie-
nung und Funktionskontrolle.

Platzierung. Bringen Sie den Melder mög-
lichst mittig im Raum an der Decke an, 
mindestens einen halben Meter von Lam-
pen, deckenhohen Regalen oder Wänden 
entfernt. Aber: In Dachspitzen steigt der 
Rauch wegen des dort angesammelten 
warmen Lu� polsters nicht bis ganz nach 
oben. Deshalb das Gerät einen Meter un-
terhalb der Spitze befestigen, etwa an der 
Dachschräge.

Saft aus. Wird die Batterie leer, piepst der 
Melder in bestimmten Abständen. Dann 
sollten noch 30 Tage Zeit bleiben, die 
Batterie zu tauschen.

Schall und Rauch
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Marke Type 

TESTURTEIL
Erreichte von

100 Prozentpunkten

EINZELGERÄTE

Abus RWM150 19,04 gut (72) + + + + + + +

Busch-Jaeger Professional Line 6833-84 25,02 gut (72) + + + + + + +

Cavius 2007-004 31,66 gut (72) + + ++ + + + +

Ei Electronics Ei650 19,71 gut (72) + + + + + +

Hekatron Genius Plus Edition 22,03 gut (72) + + + + + + +

Brennenstuhl RM L 3100 15,34 gut (68) + + + + + + +

Unitec Design 30 832 Modell EIM-222 20,16 gut (66) + o + + + + +

FireAngel ST-622-DE P-Line 17,04 gut (64) + o + + + +

Kidde Q2 Modell 10Y29 20,17 gut (64) + o + + + + +

Smartwares FSM-124 18,50 gut (64) + o + + + + +

Daitem Standard SF165AX 24,83 durchschnittlich (58) o + + + + + +

Hager Standard TG600AL 22,65 durchschnittlich (58) o + + + + + +

Smartwares RM520 13,30 durchschnittlich (56) o o + + + + +

FUNKVERNETZBARE

Busch-Jaeger Professional Line 6833/01-84 89,72 gut (74) + + + + + + +

Ei Electronics Ei650RF 74,10 gut (74) + + + + + +

Hekatron Genius Plus X Edition 70,20 gut (74) + + + + + + +

Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (–),  
nicht zufriedenstellend (– –)        Prozentangaben = Anteil am Endurteil        Preise: Jänner 2021

Alternative. Für Hörgeschädigte gibt es 
Alarmgeber mit Lichtblitzen, die auch im 
Schlaf durch die geschlossenen Augenli-
der wahrnehmbar sind.

Schlaf. Verlassen Sie sich nicht auf Ihren 
Geruchssinn im Schlaf: Er funktioniert 
nicht! Außerdem bildet ein Brand geruch-
lose tödliche Gase, die Sie unbemerkt im 
Schlaf einatmen. 

Raucher. Rauchmelder funktionieren foto-
optisch. Erst bei vielen Rauchpartikeln 
im Inneren des Melders wird der Signal-
ton ausgelöst. Beim Rauch von Zigaretten 
und brennenden Kerzen passiert das unter 
normalen Umständen nicht.

Bauweise. „Betonhäuser brennen eh 
nicht.“ Stimmt, aber Kleidung, Vorhänge, 
Teppiche oder Möbel sehr wohl. 

100 Gramm brennender Schaumsto�  rei-
chen für lebensbedrohliches Rauchgas.

Elektrik. Unterschätzen Sie nicht die Ge-
fahr von Elektrobränden. Verwenden Sie 
nur geprü� e Geräte. Stecken Sie Akkula-
degeräte oder Elektrogeräte aus, die nicht 
in Betrieb sind. Schalten Sie nie mehrere 
Steckdosenleisten hintereinander. 

©

f i www.konsument.at/MelderR21
(kostenp� ichtig)
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f i europakonsument.at

Sie haben bei einem österreichischen On-
line-Shop bestellt und dann wochenlang 
auf die Lieferung warten müssen, weil 
das Paket aus China oder einem anderen 
Nicht-EU-Land kam? Dann haben Sie es 
wahrscheinlich mit Dropshipping zu tun. 

Was ist Dropshipping?
Dropshipping (dt. Streckengeschä� ) ist 
ein beliebtes Geschä� smodell, bei dem 
Online-Händler Waren verkaufen, die 
sie selbst gar nicht auf Lager haben. Nach 
Eingang einer Bestellung lässt der Händler 
die Ware von einem Großhändler, z. B. aus 
China, direkt an den Kunden versenden.  
O�  wird diese Ware zu unschlagbar nied-
rigen Preisen angeboten. Warum also teu-
rer bei europäischen Anbietern kaufen? 

Zoll und Steuern können Einkauf verteuern
Bei Bestellungen aus Drittländern außer-
halb der EU fallen bei Sendungen über 
150 Euro Wert Einfuhrzölle an. Beim 
Warenwert über 22 Euro ist außerdem 
Mehrwertsteuer fällig. Der Online-Shop 
ist verp� ichtet, Sie vor dem Kauf darüber 
zu informieren, dass der Lieferant seinen 
Sitz in einem Drittland hat und welche 
Gebühren und Kosten möglicherweise 
anfallen. Werden Sie bei der Lieferung von 

Online-Shopping: wenn die 
Lieferung aus China kommt
Konsumenten setzen bei Online-Bestellungen – bewusst oder unbewusst
– immer ö� er auf günstige Angebote aus China. Was zu bea� ten ist.

Zollgebühren überrascht, können Sie das 
Paket ablehnen und haben Anspruch auf 
Rückerstattung des Kaufpreises. Der On-
line-Shop, bei dem Sie die Bestellung auf-
gegeben haben, ist für solche Rücksendun-
gen und Rückerstattungen verantwortlich.

Mangelnde Qualität, lange Lieferzeiten
Produkte von außerhalb der EU, die in der 
EU verkau�  werden, müssen europäischen 
Produktanforderungen entsprechen. 
Dropshipper sehen bzw. kontrollieren 
diese Produkte meist gar nicht und kön-
nen gute Qualität nicht garantieren. O�  
werden daher gefälschte, unsichere oder 
minderwertige Produkte geliefert. Zudem  
gehen viele Kunden durch die europäische 
Fassade des Webshops von einer schnel-
len Lieferung aus. Viele Dropship-Markt-
plätze und -Lieferanten be� nden sich im 
Ausland, hauptsächlich in Asien, was be-
deutet, dass Sie lange Lieferzeiten erwar-
ten müssen. Auch beim Preis ist Vorsicht 
geboten: Das Verdienstmodell des Online-
Shops, der als Zwischenhändler fungiert, 
ist die Preisspanne, die auf den Verkaufs-
preis aufgeschlagen wird. Der Preis wird 
also höher sein, als wenn Sie direkt auf 
Marktplätzen wie AliExpress, Alibaba 
oder Wish bestellen.

Shopping im Internet 
wird immer beliebter. 
Doch nicht alles, wo 
„Rabatt“ draufsteht, ist 
ein Schnäppchen.
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Produkt defekt?
Wenn Sie bei einem Online-Shop bestel-
len, gehen Sie mit diesem einen Vertrag 
ein. Beim Dropshipping ist der Vertrags-
partner der Dropshipper (Online-Shop), 
nicht der Lieferant. Er ist dafür verant-
wortlich, ein gutes Produkt zu liefern 
und die gesetzlichen Rückgabe- und Ge-
währleistungsregeln einzuhalten, d. h., 
Sie können die Bestellung innerhalb der 
14-tägigen Bedenkzeit zurückgeben. Der 
Online-Shop ist nicht verp� ichtet, Ih-
nen eine inländische Rücksendeadresse 
zu nennen, er kann auch die Adresse des 
Lieferanten angeben. Bitte beachten Sie: 
Der Online-Shop muss dies beim Ver-
kauf erwähnt haben sowie die Kosten für 
die Rücksendung der Bestellung im Vor-
aus deutlich angeben. Solche Kosten und 
Gebühren können erheblich sein! Ist das 
Produkt defekt oder innerhalb der Garan-
tiezeit kaputtgegangen, muss der Online-
Shop eine Lösung anbieten und darf sich 
nicht hinter Lieferanten verstecken.

So erkennt 
man Dropshipping
Achten Sie auf Folgendes:

 Unklare oder lange Lieferzeiten
Dropshipping-Lieferanten sitzen oft 
in Asien. Deshalb dauert es oft 
Wochen bis hin zu Monaten, bis die Bestel-
lung ankommt.

 Angabe einer Privatadresse
Führt die Website eine Privatadresse an, 
etwa für die Rücksendung von Paketen? 
Dann handelt es sich wohl um ein Drop-
shipping-Geschäft. Prüfen Sie die Adresse 
mit Google Maps.

 Keine Original-Produktbilder
Online-Shops, die mit Dropshipping ar-
beiten, verwenden oft keine Original-Pro-
duktbilder, sondern nehmen einfach die 
der Wiederverkäuferplattformen. Verglei-
chen Sie das Produktbild des Webshops 
mit etablierten Marketplaces und prüfen 
Sie, ob Sie das gleiche Bild dort vor� nden.

 Sprachliche Fehler
Oft sind die Produktbeschreibungen 
schlecht übersetzt. Seien Sie aufmerksam, 
wenn Sie über seltsame Satzstrukturen 
und Sprachfehler stolpern.
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Nehmen Sie das Angebot der AK an: Lassen Sie si�  si�  beraten, oder vereinba-
ren Sie einen telefonis� en Termin, bei dem der Steuerausglei�  erledigt wird.

Beim Steuersparen 
auf die AK verlassen
Die Arbeiterkammer hil� , wo sie kann.  
Besonders in dieser schwierigen Zeit, wo 
viele von Kurzarbeit oder Jobverlust be-
tro� en sind, zählt jeder Euro!
Unter dem Motto „Holen Sie Ihr Geld zu-
rück!“ startete die AK am 1. März wieder 
mit der alljährlichen Steuersparaktion. 
Der Pandemie geschuldet werden die Be-
ratung sowie die Arbeitnehmerveranla-
gung selbst, statt persönlich vor Ort, am 

Neue steuerliche Regelungen bis 2023

Die Regierung hat sich im Februar ge-
meinsam mit den Sozialpartnern auf 
Regeln für das Homeo�  ce geeinigt. 
Bislang waren Kosten im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit im Homeof-
� ce nur eingeschränkt absetzbar: So 
konnte zwar der beru� iche Anteil von 
(digitalen) Arbeitsmitteln wie Laptop, 
Handy oder der Internetverbindung 
geltend gemacht werden, sonstige 
anfallende Kosten wie zum Beispeil 
Strom, Heizung oder Büromöbel wa-
ren nur dann absetzbar, wenn quasi 
ausschließlich im Homeo�  ce gear-
beitet wird und es keinen physischen 
Arbeitsplatz im Unternehmen gibt.  

Homeo�  ce-Pauschale
Kün� ig sind Zahlungen des Arbeit-
gebers für Aufwendungen im Home-
o�  ce (zum Beispiel Abgeltungen für 
digitale Arbeitsmittel oder freiwillige 
Zahlungen für laufende Betriebskos-
ten) im Rahmen eines Homeo�  ce-
Pauschales von drei Euro pro Home-
o�  ce-Tag, maximal 300 Euro im Jahr, 
steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Schöp�  der Arbeitgeber durch seine 
Zahlungen das zustehende Pauschale 
nicht aus, so kann die Di� erenz zu-
sätzlich als Werbungskosten geltend 
gemacht werden. Zudem können Auf-
wendungen für ergonomisches Mobi-
liar (Bürostuhl, Schreibtisch) kün� ig 
mit bis zu 300 Euro pro Jahr abgesetzt 
werden. Die neuen steuerrechtlichen 
Regelungen gelten zunächst befristet 
bis 2023 und werden dann einer Eva-
luierung unterzogen. 

Mehr Klarheit 
fürs Homeo�  ce
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Wenn Ihr Wohnsitz von der Arbeits-
stätte zumindest 20 Kilometer ent-
fernt liegt, können Sie das kleine 
Pendlerpauschale beim Arbeitgeber 
oder in der Arbeitnehmerveranla-
gung geltend machen. Das große 
Pendlerpauschale gibt es bereits 
ab mindestens zwei Kilometer Ent-
fernung, sofern die Benützung von 
ö� entlichen Verkehrsmitteln zu-
mindest für die Hälfte des Weges 
unzumutbar ist. Welches Pendler-
pauschale zusteht, erfährt man mit 
einer Abfrage im Internet – mit dem 
Pendlerrechner. Zusätzlich zum gro-
ßen und kleinen Pendlerpauschale 
gibt es den Pendlereuro. Dieser be-
trägt zwei Euro jährlich pro Kilometer 
des Arbeitsweges – auch diesen Wert 
ermittelt der Pendlerrechner. Für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die mit den ö� entlichen Verkehrs-
mitteln zu ihrem Arbeitsplatz fahren, 
können Arbeitgeber ein steuerfreies 
Jobticket zur Verfügung stellen oder 
ab 1. Juli 2021 steuerfrei Kostenersatz 
leisten. 
Beachten Sie jedoch: Für die Strecke, 
für die ein Jobticket zur Verfügung 
gestellt wird, steht kein Pendlerpau-
schale zu.

Negativsteuer bringt Geld zurück: 
Wer arbeitet und im Jahr 2020 brut-
to weniger als 1.296 Euro verdient 
hat, zahlte keine Lohnsteuer. Wer 
2020 ausschließlich Pensionsein-
künfte hatte und brutto weniger als 
1.235 Euro erhielt, zahlte auch keine 
Lohnsteuer. Und dennoch erhalten 
diese Personen eine Steuergutschrift! 
Voraussetzung ist, dass Sozialversi-
cherungsbeiträge bezahlt wurden: 
Entweder durch Abzug vom Arbeit-
geber, der Pensionsversicherungs-
anstalt oder weil die Österreichische 
Gesundheitskasse die Beiträge di-
rekt vorgeschrieben hat. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern wird 
die Hälfte der bezahlten SV-Beiträge 
rückerstattet, für das Jahr 2020 erst-
mals bis zu 800 Euro. Wenn ein Pend-
lerpauschale zusteht, erhöht sich der 
Maximalbetrag auf 900 Euro. Diese 
Sozialversicherungsrückerstattung 
beträgt für das Jahr 2020 bei Pensi-
onsbezug 75 Prozent der bezahlten 
SV-Beiträge – höchstens 300 Euro, 
– sie wird aber um eine steuerfreie 
Ausgleichszulage gekürzt. Seit 2020 
sind jedoch die meisten Ausgleichs-
zulagen steuerp� ichtig, und man hat 
Anspruch auf die Negativsteuer.

Pendlerpauschale und 
Pendlereuro nicht 

vergessen!

Negativsteuer 
bei niedrigem 

Einkommen

Telefon erledigt. Die Hilfe wird schnell 
und unkompliziert geleistet, damit Ar-
beitnehmer ihre zu viel bezahlten Steu-
ern vom Fiskus zurückholen können. Das 
Service der AK-Steuerexperten ist einfach 
erklärt: Entweder man holt telefonische 
Auskun�  zu Steuerfragen oder man ver-
einbart bei einer der Bezirksstellen einen 
telefonischen Beratungstermin, bei dem 
der Steuerausgleich erledigt wird! 
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MINI-tipp

PROFI-tipp

Infos im Web abrufbar 
Ob Onlinerechner, eine 
Checkliste, Formulare, Mus-
terbriefe, der Brutto-Netto-
Rechner oder Steuertipps, all 
das � ndet man unter 

       kaernten.arbeiterkammer.at/steuer

Broschüren bestellen!
Erweitert wird das Angebot 
um kostenlose AK-Broschü-
ren: „Steuer sparen 2021“, 
„Steuertipps für Eltern“, 
„Familienbonus Plus“ oder 
„Steuerrecht kompakt“.

AK-Steuerexperte Joachim Rinösl

Viele haben Angst, dass es wegen 
Kurzarbeit zu Steuernachforderungen 
kommt. Unsere Botscha� : Kurzar-
beit bringt keine Nachversteuerung 
mit sich. Im Gegenteil, es kommt im 
Regelfall zu Steuergutschri� en, weil 
Kurzarbeit das Jahreseinkommen 
sinken ließ, was wiederum häu� g zu 
Negativsteuerfällen führte. Daher: 
Unbedingt den Steuerausgleich erle-
digen! Mit FinanzOnline kann man 
sofort feststellen, ob eine Nachforde-
rung entsteht oder wie hoch die Steu-
ergutschri�  ausfällt. Vergessen Sie 
auch nicht auf das Pendlerpauschale, 
falls dieses noch nicht in der Lohnver-
rechnung berücksichtigt wurde. Hohe 
Gutschri� en entstehen auch, wenn 
der Familienbonus Plus erst beim 
Steuerausgleich geltend gemacht wird.

Kurzarbeit bringt keine 
Nachversteuerung!
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Bestelltelefon: 050 477-2823

Arbeiterkammer Kärnten    050 477

Arbeits- und Sozialrecht    050 477-1000
Konsumentenschutz    050 477-2000

Steuerrecht    050 477-3000
Förderungen    050 477-4000
Bibliotheken    050 477-5000

Gesundheitsberufe    050 477-8000

arbeiterkammer@akktn.at
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Seit dem Jahr 2019 gibt es den Fami-
lienbonus Plus (FB+), der die Einkom-
men- und Lohnsteuer direkt vermin-
dert. Der Anspruch auf FB+ besteht 
für das jeweilige Kind nur für Monate, 
in denen Familienbeihilfe bezogen 
wurde. Am wichtigsten ist, dass sich 
die Eltern darüber einigen, wie sie 
den Familienbonus aufteilen wollen. 
Wenn keine Einigkeit darüber be-
steht, wird das Finanzamt den FB+ je 
zur Hälfte berücksichtigen. In jedem 
Fall muss der FB+ jedoch beantragt 
werden. Auch wenn der Arbeitgeber 
im Vorjahr diesen bereits monatlich 
berücksichtigt hat, muss der FB+ 
heuer bei der Arbeitnehmerveran-
lagung für 2020 wieder eingetragen 
werden. Dabei kann der Bonus auch 
neu aufgeteilt werden, um ihn opti-
mal auszuschöpfen. Um Probleme zu 
vermeiden: Sprechen Sie mit dem an-
deren Elternteil über die Aufteilung. 
Wenn Sie erst im Nachhinein feststel-
len, dass „schlecht“ aufgeteilt wurde, 
kann eine Person den Antrag auf FB+ 
nachträglich zur Gänze zurückziehen, 
damit die andere Person den vollen 
Bonus geltend machen kann. Das 
ist rückwirkend auch noch für 2019 
möglich.

Seit dem Jahr 2017 ist es einfacher, zu 
einer Steuergutschrift zu kommen, 
weil das Finanzamt die so genannte 
antragslose Arbeitnehmerveranla-
gung durchführt. Wenn dabei nun 
eine Gutschrift entsteht, wird der 
Betrag automatisch auf Ihr Konto 
überwiesen — vorausgesetzt, das 
Finanzamt kennt Ihre Bankverbin-
dung. Bei der antragslosen Veranla-
gung werden Kirchenbeiträge und 
Spenden berücksichtigt, die von den 
Zahlungsempfängern der Finanzver-
waltung gemeldet wurden. Wenn 
die Arbeitgeber dem Finanzamt 
mit den Lohnzetteldaten das Pend-
lerpauschale und den Pendlereuro 
melden, werden auch diese Werte 
automatisch übernommen. Ande-
re Steuerbegünstigungen wie zum 
Beispiel den Alleinverdiener- oder 
Alleinerzieherabsetzbetrag, Fortbil-
dungskosten oder Ausgaben im Zu-
sammenhang mit einer Behinderung 
muss man jedoch selbst im Rahmen 
einer beantragten Arbeitnehmer-
veranlagung geltend machen. Auch 
wenn Sie schon automatisch veran-
lagt wurden, haben Sie für den Steu-
erausgleich wie gewohnt fünf Jahre 
Zeit.

„Familienbonus Plus“ 
kann hohe Gutschrift 

bringen

Steuerausgleich trotz 
antragsloser 
Veranlagung

Nur Unterlagen bereithalten 
Bereithalten sollte man daher die Steuer-
unterlagen und die persönlichen Zugangs-
kennungen für FinanzOnline. Pendler 
sollten die Ergebnisse des Pendlerrechners 
vorbereiten. Wer Unterhalt bzw. Alimente 
für Kinder bezahlt hat, benötigt außerdem 
die festgesetzten und die tatsächlich be-
zahlten Unterhaltsleistungen. Eine Unter-
lagen-Checkliste � nden Sie auf kaernten.
arbeiterkammer.at/steuer.  

Im Vorjahr fast 26.000 Beratungen 
8,6 Millionen Euro holten sich Kärntens 
Arbeitnehmer mit Hilfe der AK-Steuer-
experten 2020 vom Fiskus zurück. Die-
ser Summe liegen 25.875 Beratungen zu 
Grunde. „Das rasche Reagieren auf die 
Herausforderungen der Pandemie mün-

dete in einer Digitalisierung der Beratung. 
Unsere Mitglieder reagierten au� allend 
o�  mit positivem Feedback auf die Um-
stellung zur telefonischen Steuerberatung. 
Gegenüber 2019 verzeichnen wir eine Be-
ratungssteigerung von über acht Prozent“, 
freut sich AK-Präsident Goach.

Telefonische Beratung oder Termin
Telefonische Beratung: 050 477-3002 
Terminvereinbarung: 
AK Klagenfurt, Tel. 050 477-3001  
AK Feldkirchen, Tel. 050 477-5615
AK St. Veit/Glan, Tel. 050 477-5415  
AK Villach, Tel. 050 477-5115
AK Spittal, Tel. 050 477-5315  
AK Hermagor, Tel. 050 477-5132
AK Wolfsberg, Tel. 050 477-5215  
AK Völkermarkt, Tel. 050 477-5515
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65 %
der Lehrlinge 
verbrachten mehr Zeit 
mit sozialen Medien.

33 %
der Lehrlinge 
konsumierten 
vermehrt Alkohol. 
Zigarettenkonsum 
stieg auf 28,6 %.

58 %
der Lehrlinge 
gingen später 
schlafen und starteten 
später in den Tag.

95 %
der Lehrlinge hatten
während des 
Lockdowns Fernlehre.

Die Situation der Kärntner Lehrlinge im Lo� down war und ist ernst. Eine Online-Befragung unter Kärntner Lehrlingen 
während des Lo� downs spiegelt ein Bild einer ni� t bea� teten und teils vergessenen Lehrlingsgeneration wider.

Kärntens Lehrlinge sind vom 
Lockdown stark betro� en
Mit der von der AK Kärnten initiierten 
Lehrlingsstudie in Kooperation mit der 
FH Kärnten wurden Anfang des Jahres 
217 Lehrlinge, die gerade die Berufsschule 
besuchten, zu ihrer schulischen und pri-
vaten Situation im Lockdown befragt. Die 
Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die 
Fernlehre die Berufsschüler vor besonde-
re Herausforderungen stellt. Dies wurde 
in der ö� entlichen Bildungsdebatte bisher 
kaum thematisiert. 

Vermehrt Streaming statt Sport
Für 77 Prozent der befragten Lehrlinge 
hat sich das Leben seit dem Lockdown 
erheblich verändert. Sieht man sich 
die Lehrlingssituation während des 
Lockdowns an, dann sind die 
Ergebnisse besorg-

AdobeStock/Irina Strelnikova

niserregend: 64 Prozent sahen vermehrt 
fern (Streaming), 65 Prozent verbrach-
ten mehr Zeit mit sozialen Medien, und 
53 Prozent kau� en mehr online ein. 36 
Prozent verbrachten mehr Zeit mit Com-
puterspielen. 33 Prozent gri� en mehr 
zum Alkohol, und der Konsum von Zi-
garetten stieg laut Befragten auf 29 Pro-
zent. Hinzu kommt ein veränderter Ta-
gesrhythmus — 58 Prozent gehen später 
schlafen und stehen auch später auf. Mehr 
Sport wird hingegen nur von 31 Prozent 
der Lehrlinge als Ausgleich betrieben. 

„Die Folgen 
der Pandemie 
für Lehrlinge 

zeigen, dass sich das Alltagsleben in vielen 
Aspekten verschlechtert hat“, so der Leiter 
des Referates Jugend und Lehre in der AK, 
Christoph Appé.

Organisation der Fernlehre positiv bewertet
95 Prozent der Lehrlinge hatten wäh-
rend des Lockdowns eine Fernlehre. Die 
Häl� e von ihnen war mit dem „In den 
eigenen vier Wänden“-Schulbetrieb nicht 
zufrieden, jedoch nicht aus technischen 
Gründen, weil zu Hause weil keine Ruhe 
zum Lernen herrschte und der Kontakt 
zu Lehrern und Mitschülern fehlte. Ein 
Drittel der Befragten hatte Probleme bei 
der Vermittlung des Lehrsto� es, da dieser 

alleine erarbeitet werden musste 
und sich das für 
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Kärntens Lehrlinge sind laut 
AK-Lehrlingsstudie müder und 

antriebsloser, gereizter und 
aggressiver.

18 %
der Lehrlinge fehlt
das Geld, um einen
eigenen Computer
zu kaufen. 
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AK-Bildungsexpertin Isabella Penz

viele als schwierig herausstellte. Die 
Lernmotivation hat sich bei jedem zwei-
ten Lehrling verschlechtert, und der 
Arbeitsaufwand ist größer geworden. 
Das Distance Learning verursacht viel 
mehr Aufwand auf beiden Seiten. Vor 
allem schlechtere Schüler tun sich in der 
Lockdown-Situation besonders schwer, 
wohingegen gute Schüler diese sehr gut 
meistern. 

Techn. Ausstattung und Internetverbindung
Lehrlinge sind im Allgemeinen technisch 
gut ausgestattet. 73 Prozent haben einen 
eigenen Computer für die Fernlehre. Teil-
weise ist das Endgerät der Lehrlinge aus-
geliehen oder muss mit einem Familien-
mitglied bzw. einem Schulfreund geteilt 
oder von der Firma ausgeliehen werden. 
18 Prozent der befragten Lehrlinge fehlt 
das Geld, um einen eigenen Computer 
kaufen zu können. 9 Prozent fehlen die � -
nanziellen Mittel für eine gut funktionie-
rende Internetverbindung. Einer von zehn 
Lehrlingen hat also keine ausreichende 
Internetverbindung, um dem Unterricht 
störungsfrei folgen zu können. 

Schüler psychisch wie emotional am Limit
Darüber hinaus werden Kärntner Famili-

en seit Beginn der Pandemie regelmä-
ßig zur ihrer Situation 

befragt. 

Aus den neuesten Ergebnissen der Erhe-
bung ging ebenso klar hervor, dass Eltern 
und Schüler durch die vielen Wochen des 
Lockdowns psychisch und emotional am 
Limit sind. Aufgrund der hohen Belas-
tungen für Familien und die fehlenden 
Sozialkontakte leiden auch immer mehr 
Kinder und Jugendliche an den psychisch-
emotionalen Konsequenzen. Die Kin-
der und Jugendlichen sind, wie teilweise 
auch Lehrlinge, einsamer, gereizter, haben 
Schwierigkeiten, sich zu motivieren, und  
leiden an Schlafproblemen. Erschrecken-
derweise ist bereits jedes zweite Kind bzw. 
jeder zweite Jugendliche betro� en. Schüler 
der Oberstufe beispielsweise sind seit Ok-
tober fast durchgehend zu Hause. Ihnen 
fehlen soziale Kontakte und klare Pers-
pektiven. Isolation und Einsamkeit führen 
bei vielen jungen Menschen zu Antriebs-
losigkeit, Erschöpfung und depressiven 
Situationen. Zudem steigen Suizidalität 
und Essstörungen an. Umso wichtiger ist 
es, die ausreichende Finanzierung und den 
Ausbau der Behandlungsplätze für Kinder 
und Jugendliche in psychosozialen Notsi-
tuationen zu gewährleisten.

Forderungen der AK Kärnten zur Situation der Lehrlinge 

In den Betrieben sollte eine Sensibilisierung für die Situation der 
Auszubildenden statt� nden, und Betriebsräte wie auch 
Sicherheitsvertrauenspersonen müssen dafür geschult werden. 

Der Ausbau schulpsychologischer Dienste sowie das Nachhilfeangebot 
muss  verstärkt werden. Die AK Kärnten � nanziert über Bildungsgutschein 
kostenlose Nachhilfe für Lehrlinge.

Im Lehrplan sollte „Digitale Bildung“ als fester Bestandteil des 
Unterrichts installiert werden.

Der Ausbau der sozialen Arbeit sollte forciert werden, damit 
benachteiligten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen eine 
gelingende beru� iche Integration ermöglicht werden kann.

Lehrlingsmilliarde ist gefordert: Unternehmen sollen für Be-
triebe, die Lehrlinge ausbilden, 1 Prozent der Bruttolöhne in 
einen Topf einzahlen. 
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Eckdaten zur AK- Lehrlingsstudie: Die Hauptgruppe der Befragten 
waren Verwaltungsassistenten, Elektrotechniker, Metalltechni-
ker, Maurer und Köche. Der typische Lehrling ist im 3. Lehrjahr 
und zwischen 15 und 20 Jahre alt. Er wohnt noch zu Hause bei 
den Eltern. Die Lehre � ndet im Betrieb statt; Lehre ohne Matura.

PROFI-tipp

Bildungschancen wirken sich auf die 
Gesundheit Einzelner aus. Das Re-
genbogenmodell der WHO stellt dies 
sehr anschaulich dar: Je länger die Be-
dürfnisse von jungen Menschen über-
sehen werden, desto mehr verstärken 
sich Symptomatiken wie Depression, 
Angst, Freudlosigkeit oder allgemei-
nes körperliches Unwohlsein. Bei 
Kindern und Jugendlichen sind die-
se seelischen Beeinträchtigungen seit 
Beginn der Pandemie bereits deutlich 
angestiegen. Die Bedürfnisse von jun-
gen Menschen dürfen nicht mehr län-
ger übersehen werden, denn für die 
psychosoziale und kognitive Entwick-
lung bzw. Gesundheit spielen Lernen, 
Erfolgserlebnisse, ausreichend Bewe-
gung sowie soziale Bindungen eine 
wesentliche Rolle. Die Kosten durch 
Isolation und Einsamkeit, durch feh-
lenden Unterricht sowie Kontakte mit 
gleichaltrigen Kindern sind für unse-
re junge Generation leider sehr hoch.

Auf Kosten der Jungen
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f i AK Young  050 477-1002 

Mindestbezahlung nach Kollektiv
Der Ferienjob muss mindestens nach Kollektivvertrag 

bezahlt werden. Gibt es für eine Branche keinen, bildet 

das ortsübliche Entgelt die Grundnorm. 700 bis 1.500 Euro 

brutto sollte der Ferialjob also auf jeden Fall bringen! 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

Ob Ferialarbeiter anteilig Urlaubs- oder 

Weihnachtsgeld erhalten, hängt vom

 Kollektivvertrag der jeweiligen Branche ab.

Urlaubsanspruch und 
-ersatzleistung

Selbst wenn nur für ein paar Wochen gearbeitet wird: 
Auch Ferialarbeiter haben einen Urlaubsanspruch, und 
zwar anteilig, je nach Beschä� igungsdauer. Je gearbei-
tetem Monat sind das bei einer Fünf-Tage-Woche zwei 

Urlaubstage. Wer die bezahlte Freizeit nicht konsu-
miert, kriegt am Ende Bares – in Form der 

Urlaubsersatzleistung.

Lohnabrechnung checken

Ein Gehaltszettel ist auch für Ferialarbeiter 

P� icht! Wenn zustehendes Entgelt nicht ausbezahlt 

wurde (z. B. Lohn oder Urlaubsersatzleistung), soll-

te der Arbeitgeber sofort per Einschreiben zur 

Nachzahlung aufgefordert werden. 

           Ferialpraktikum?

Arbeitszeiten & PausenUnter 18 darf man höchstens acht Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten. Unter 
bestimmten Voraussetzungen (z. B. im Gastgewerbe) kann die Wochenarbeitszeit 45, die tatsächliche 

Arbeitszeit neun Stunden betragen. Wenn man mehr 
als 4,5 Stunden arbeitet, hat man Anspruch auf eine halbe Stunde Ruhepause. Ferialjobber über 18 müssen spätestens nach sechs Stunden eine Pause einlegen. 

Die neue Bildungsplattform der Arbeiterkammer Kärnten bietet – in Kooperation mit VHS und b�  – ein um-
fangrei� es Angebot zu digitalen Aus- und Weiterbildungsmögli� keiten.

Weiter- und Fortbildung mit der AKademie

f i akyoung.at

Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
hat weitreichende Auswirkungen: 
Jobs fallen weg oder verändern sich, 
gleichzeitig entstehen neue. Dies geht 
so schnell, dass ein enormer Quali� -
zierungsbedarf besteht. Sich während 
der gesamten Lebens- bzw. Arbeitszeit 
fort- sowie weiterzubilden und sich 

Ad
ob

eS
to

ck
/m

as
t3

r

dem selbstbewusst, verbunden mit der 
notwenigen kritischen Auseinanderset-
zung, zu stellen, sind wichtige Faktoren 
für eine erfolgreiche beru� iche Zukun� . 
Genau hier setzt die AKademie der AK  
Kärnten an und leistet mit ihren Online-
Kursen, Webinaren, Blended-Learning-
Angeboten und anderen Kursformaten ei-

nen wertvollen Beitrag zur Bildungsarbeit. 
Wir wollen möglichst viele Menschen aus 
unterschiedlichsten Berufsgruppen sowie 
Branchen erreichen und unterstützen. Die 
Angebote stehen allen Mitgliedern der AK 
Kärnten kostenlos zur Verfügung. Egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittener – es ist 
für jeden etwas dabei.     
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Aufzeichnungen führenUnbedingt regelmäßig Aufzeichnungen über 
Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen 
sowie die genauen Tätigkeiten führen und diese 
auch au� ewahren. Werden seitens des Chefs 

Aufzeichnungen vorgelegt, die nicht korrekt sind, diese nicht unterschreiben!

f i ktn.ak.at/akademie

Aufzeichnungen führen

Schriftlicher Arbeitsvertrag
Ein Arbeitsvertrag ist eine Vereinbarung 

zwischen Ferialarbeiter und Arbeitgeber, die 
Tätigkeit, Beginn und Ende, Arbeitszeit sowie die 
Bezahlung festhält. Der Arbeitsvertrag kann zwar 

schri� lich oder mündlich abgeschlossen werden, die 
AK emp� ehlt jedoch einen schri� lichen Vertrag. 

Jedenfalls müssen Ferialjobber sofort nach Aufnah-
me der Tätigkeit einen Dienstzettel erhalten: 

Darauf ist kurz zusammengefasst, was 
mündlich vereinbart wurde 
(unbedingt au� ewahren)!

Korrekt sozialversichern 
Schon bevor man die Arbeit aufnimmt, muss man 

vom Arbeitgeber bei der Österreichischen Gesundheits-
kasse angemeldet werden. Eine Kopie der Anmeldung geht 

sofort an den Ferialjobber. Das ist wichtig, um bei
 Arbeitsunfall oder Krankheit abgesichert zu sein. 

Und auch wenn junge Leute noch nicht daran denken: 
Beim Ferialjob werden bereits erste Ansprüche auf die 
Pension erworben! Nach Ende der Beschä� igung gibt 

es noch eine Abmeldungskopie von der 
Sozialversicherung.

Keinen Verzicht unterschreiben

Achtung vor Kleingedrucktem: Dort sind mitunter 

Verzichtserklärungen zu � nden. Wer voreilig 

unterschreibt, könnte z. B. um geleistete 

Überstunden umfallen. 

Schriftlicher Arbeitsvertrag

Nicht vergessen: Steuerausgleich

Wer über das Jahr gerechnet weniger als 13.000 

Euro verdient, ist nicht lohnsteuerp� ichtig.  

Wurde dennoch Lohnsteuer abgezogen, können 

sich Ferialarbeiter diese mit der 

ArbeitnehmerInnenveranlagung innerhalb der 

nächsten fünf Jahre vom Finanzamt 

zurückholen. 

AK Young hilft
AK Young unterstützt beim ersten 
Arbeitsverhältnis, weil ein Ferialjob 
für Jugendliche nicht nur mit 
Pflichten verbunden ist, sondern auch 
Rechte beinhaltet.
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So funktioniert die Kursbuchung 
für die AKademie:

 ktn.ak.at/akademie ö� nen.
 Auf den Menüpunkt „Registrieren“ klicken.
 Mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren.
 Im persönlichen Bildungspass stehen maßge- 
     schneiderte Bildungsangebote zur Verfügung.
 Einfach die kostenlosen Weiter- oder Fortbil-
     dungen buchen und bei VHS und b�  besuchen.

Aufzeichnungen vorgelegt, die nicht korrekt sind, diese nicht unterschreiben!Und auch wenn junge Leute noch nicht daran denken: 
Beim Ferialjob werden bereits erste Ansprüche auf die 
Pension erworben! Nach Ende der Beschä� igung gibt 
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Die Akademie der 
AK Kärnten möchte mit 
ihrem kostenlosen Kurs-
angebot möglichst 
viele Menschen aus 
unterschiedli-
chen Berufs-
gruppen und 
Branchen 
erreichen und 
einen Beitrag 
zur Bildungs-
arbeit 
leisten.
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Die Kärntner Volkshochschulen setzen mit der „e-Berufsreife-
prüfung“ neue Maßstäbe. In einer Kombination aus Fernlehre 
und Präsenzunterricht setzt man auf selbstbestimmtes Lernen 
im Bereich der Erwachsenenbildung. Auch auf individuelle Be-
dürfnisse kann in den Kursen der „e-Berufsreifeprüfung“ ein-
gegangen werden. Die Inhalte der Fächer Deutsch, Mathematik, 
Englisch und des Fachbereichs Gesundheit & Soziales werden in 
Präsenzeinheiten erarbeitet, wobei alle Lerninhalte auch online 
abru� ar sind – ergänzt durch Videos und Podcasts zur Vertie-
fung. Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsreifeprüfung 
verbessert sich nicht nur die beru� iche Quali� kation, man scha�   
auch die Basis für eine chancenreiche Karriere. Die Berufsreife-
prüfung, eine vollwertige Matura, bietet zudem uneingeschränk-
ten Zugang zu österreichischen Universitäten, Fachhochschulen, 
pädagogischen Hochschulen, Akademien und Kollegs.

Näherei Infos – Projektleitung:  Anja Scha� echner

            050 477-7012                        o�  ce@vhsktn.at

Infos & Termine:           www.vhsktn.at/projekte

Durch die Digitalisierung ändern sich die Anforderungen und 
Erwartungen im Beruf laufend und gehen mittlerweile auch 
weit über fachliches Wissen hinaus. 

Regelmäßige Fortbildung ist gefragt
Wer auch in Zukun�  erfolgreich im Job 
sein will, sollte auf So�  Skills wie Kom-
munikations- und Teamfähigkeit, kreati-
ves, kritisches und analytisches Denken, 
Entscheidungsfähigkeit oder Selbstorga-
nisation setzen. Auch die Bereitscha�  zu 
regelmäßiger Weiterbildung wird in Zu-
kun�  noch stärker gefragt sein. Auf diese 
Entwicklung reagiert auch das b�  Kärnten 
mit seinem Kursangebot und bietet im Be-
reich „Persönlichkeit & Kommunikation“ 
zahlreiche Kurse an. Für AK-Mitglieder 
wichtig: Vergessen Sie nicht den AK-Bil-
dungsgutschein einzulösen!

tipp-PROFIL

Ich bin im Gurktal aufge-
wachsen, bin verheiratet, 
und wir haben zwei Kin-
der. Meinen beru� ichen Einstieg hatte ich – mit ab-
geschlossener Lehre –  in der Gastronomie. Ich übte mei-
nen Beruf bis zur Übersiedelung nach Klagenfurt, im Jahr 
2008, aus. Danach folgte der Wechsel zur Firma ISS Facility 
Service in die Reha-Klinik für seelische Gesundheit, wo ich 
seither als Raump� egerin arbeite. Seit 2019 bin ich Mitglied 
des ISS-Betriebsrats in der Region Süd, vor Ort für Kärnten. 
Zurzeit besuche ich außerdem die Gewerkscha� sschule.

Welche Eigenschaften sind in Ihrem Job wichtig?
Ehrlichkeit und ein o� enes Ohr für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unserem Betrieb.

Was schätzen Sie an den Kollegen?
Besonders schätze ich die Hilfsbereitscha�  und den kollegia-
len Umgang miteinander.

Auf welche Erfolge sind Sie stolz?
Das ist vor allem mein Eintritt in den Betriebsrat und jetzt 
auch noch die Absolvierung der Gewerkscha� sschule.

Bei wem holen Sie Rat?
Bei meinen Betriebsratskolleginnen und -kollegen und der 
Gewerkscha�  Vida. 

Welche Reformen bewundern Sie? 
Alle Reformen, welche Verbesserungen für die Mitarbeiter 
in unserem Bereich bringen. 

Wer sind Ihre Helden der Gegenwart?
Das sind für mich jene Menschen, die in dieser schweren Zeit 
tagtäglich mit ihrer unermüdlichen Arbeit unser System am 
Laufen halten.

Was verabscheuen Sie?
Ungerechtigkeit, Lügen und Freunderlwirtscha� . 

Was macht Sie glücklich?
Wenn Arbeitsleistung – egal worum es sich handelt – auch 
wertgeschätzt wird.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Die Zeit mit meiner Familie zu verbringen oder ein gutes Buch 
zu lesen.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Leben und leben lassen!

„Leben und 
leben lassen!“

MELANIE 
RUHDORFER
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Kärntner Volksho� s� ulen bieten Berufsreifeprü-
fung als Kombination von Online und Präsenz.

Nutzen Sie den AK-Bildungsguts� ein für b� -Kurse 
in den Berei� en Persönli� keit & Kommunikation.

e-Berufsreifeprüfung

b� -Bildungsangebot:       Attraktive „Soft Skills“-Kurse
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Von Kreativität bis Körpersprache – für jeden etwas dabei
In den Kursen wird nicht nur neues Wissen vermittelt: Die Teilnehmer erhalten vor 
allem wertvolle Tipps und Techniken, die sie in ihrer täglichen beru� ichen Praxis so-
fort umsetzen können. Das Weiterbildungsangebot ist groß, unter anderem können 
Interessierte unter folgenden Kursen wählen:

• E�  zientes Arbeiten – wie Sie mit kluger Zeit-
planung Ihren Arbeitsalltag optimal steuern

• Die Kra�  der Kreativität – Problemlösung 
einmal anders

• Körpersprache – Wort – Stimme: Analyse 
der ganzheitlichen Persönlichkeit

• Die Macht des Wortes – Kommunikation 
auf den Punkt gebracht

• Gelassen bleiben, wenn es heiß hergeht
• Die Veränderung und ich 

Weitere Infos:

         b� -kaernten.at

        057878

        info@b� -kaernten.at

Kärntner Schulterschluss 
für Normalität
Es kommt naturgemäß nicht sehr o�  
vor, dass Arbeiterkammer und Wirt-
scha� skammer sofort einer Meinung 
sind. Tritt dies jedoch ein, dann ist der 
Anlass immer ein wichtiger. 
Heuer war es in Kärnten wieder so 
weit. Als Interessenvertreterin von 
rund 200.000 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern ist es unser Be-
streben, dass die Menschen so unbe-
schadet wie möglich durch die Coro-
nakrise kommen. Dieses Ziel verfolgt 
auch die Wirtscha� skammer für ihre 
Mitglieder – die tausenden Unter-
nehmerinnen und Unternehmer im 
Lande. Also verständigte man sich auf 
eine gemeinsame Werbekampagne 
in Print, Online und Radio. Mit dem 
Aufruf: „Nimm Corona ernst!“ Eine 
Au� orderung an alle Kärntnerinnen 
und Kärntner, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen und die Corona-Re-
gelungen einzuhalten, um einen neu-
erlichen umfangreichen Lockdown zu 
verhindern. 
Es ist dies ein gemeinsames Bestreben, 
dass uns alle, Junge wie Alte, betri�  . 
Wie sagt man so schön: Wenn alle an 
einem Strang ziehen, dann scha� en 
wir das. Denn schon „morgen“ sollen 
alle wieder in die Arbeit gehen können 
und Gastronomie, Kultur, Sport oder 
Freizeit wieder möglich werden. 
Bis wir die ersehnte alte Normalität 
erreicht haben, sind noch einige Hür-
den zu nehmen. Bei allen Fragen, die 
sich, etwa in Zusammenhang mit Job 
und Corona, für Sie stellen, sind wir 
Ihre Ansprechpartner. Besonders in 
Krisenzeiten braucht es aber Gerech-
tigkeit, und auch dafür setzen wir uns 
für Sie politisch ein!

tipp-INTERN

AK-Direktor Winfried Haider
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Wenn es die gültige Verordnung der 
Bundesregierung zulässt, starten 
Ende April die Frühjahrskurse in den 
Kärntner Volkshochschulen in Prä-
senzform. „Wir freuen uns, unsere 
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer 
endlich wieder persönlich bei uns 
begrüßen zu dürfen“, unterstreicht 
VHS-Geschä� sführerin Beate Gfre-
rer. Weiterhin wird das Angebot an 
Onlinekursen kontinuierlich erwei-

tert. Wöchentlich sind es unter anderem neue Kurse aus den Bereichen Kultur & Ge-
sellscha� , Sprachen, Kulinarik, Bewegung & Gesundheit. Alle Kurse � nden sich im 
Kurs� nder auf www.vhsktn.at unter dem Stichwort ONLINE. Kurse, die mit dem AK-
Bildungsgutschein eingelöst werden können, sind extra gekennzeichnet. Dezentral in 
den Regionen statt� ndende Kurse werden tagesaktuell auf der Website angezeigt. Für 
eine persönliche Beratung steht das Team der Kärntner Volkshochschulen gerne auch 
telefonisch oder per Mail zur Verfügung: 

           050 477-7000                      o�  ce@vhsktn.at

Umfangrei� es Kursangebot wartet. Ab 6. April ö� nen die Bezirksstel-
len der Kärntner Volksho� s� ulen. 

b� -Bildungsangebot:       Attraktive „Soft Skills“-Kurse

VHS-Präsenzkurse starten
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HOLEN SIE IHR 
GELD ZURÜCK!

STEUERSPAREN MIT DER AK AM TELEFON!
AK-SteuerexpertInnen erledigen mit Ihnen kostenlos die 
Arbeitnehmerveranlagung am Telefon.

Terminvereinbarung: 050 477-3001
Allgemeine Steuerfragen: 050 477-3002


